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Sehr geehrte Frau Hoffschildt,

für Ihr Schreiben zur o. g. Information für Vertragsärzte und Patienten aus dem
Rundschreiben 5/2011 der KV Thüringen bedanken wir uns.

Dieser Rundschreibenbeitrag wurde von den Krankenkassen und ihren Verbänden in
Thüringen gemeinsam mit der KV Thüringen entwickelt und veröffentlicht. Basis für
alle Ausführungen sind die Rechtsgrundlagen, die im SGB V und in der Heilmittel-
Richtlinie fixiert sind. Nach § 12 SGB V liegt dem selbstverständlich der Aspekt
zugrunde, dass stets die wirtschaftlichste Therapieoption auszuwählen ist, sofern dies
medizinisch möglich ist.
Wir bedauern, dass Sie die Formulierung. welche die Vertragspartner in Thüringen
gefunden haben, missverständlich finden und werden dies gemeinsam mit unseren
Ansprechpartnern von Seiten der Kostenträger thematisieren.

Im zeitlichen Zusammenhang mit Ihrem o. g. Schreiben wurden wir von
Vertragsärzten auf die Inhalte Ihrer Internetseite (www.dbl-ev.de) hingewiesen. Im
Zusammenhang mit der Verordnung einer ambulanten Aphasietherapie informieren
Sie die Nutzer wie folgt:
„Die Aussage, dass ein Arzt keine Sprachtherapie mehr verschreiben darf, weil sein
Budget bereits ausgeschöpft ist, trifft bei den meisten Aphasiepatienten nicht zu.
Aphasiker mit Lähmungen, z.B. Hemiplegien und Hemiparesen, gehören zu den
sogenannten Praxisbesonderheiten. Das heißt, der Arzt darf für diese Patienten auch
dann noch Therapie verschreiben, wenn er bereits sein gesamtes Budget für ein
Quartal ausgegeben hat.“

Bitte beachten Sie, dass die Regelungen zur Berücksichtigung von
Praxisbesonderheiten stets auf Länder- bzw. KV-Ebene zwischen den
Vertragspartnern festgelegt werden. Eine so verallgemeinernde Aussage ist hier
unzulässig, da sowohl die Art der Praxisbesonderheiten, als auch die Höhe der
berücksichtigten Kosten und der Zeitpunkt der Berücksichtigung im Rahmen von
Prüfverfahren differieren können. Der Anspruch der gesetzlich krankenversicherten
Patienten auf eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung bleibt
hiervon unberührt. Es besteht jedoch für jeden Vertragsarzt die Verpflichtung, in
jedem individuellen Fall zu prüfen, welche Maßnahmen einer wirtschaftlichen
Behandlung in diesem Sinne entsprechen

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Editha Knpert
Leiterin der Hauptabteilung
Verordnungs- und Wirtschaftlichkeitsberatung
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Ihre informationen zur Verordnung von Heilmitteln (RS 5/2011)

Sehr geehrte Damen und Hei-ren,

in vorbezeichneter Angelegenheit liegt uns Ihr Schreiben vor, in welchem Sie in Kooperation
mit den Krankenkassen in Thüringen Informationen an Vertragsärzte zur Verordnung von
stimm, sprech- und sprachtherapcutischen Leistungen geben.

Ihr Informationsschreiben gibt aus unserer Sicht Anlass zu folgenden Anmerkungen.

Sie weisen darauf hin, dass Gruppentherapie das „Generikum“ der Heilmitteltherapie sei. Des
Weiteren sei bei der Verordnung von Gruppentherapie eine Entlastung des Ausgabevolumens
um ca. 70% im Vergleich zur Einzelbehandlung erreichen. Als Zielsetzung bezeichnen Sie, die
Erhöhung des Anteils der Gruppentherapie am Gesamtverordnungsvolurncn.

Aus unserer Sicht könnten Ihre Ausführungen zur Verordnung von Gruppentherapie missver
standen werden.

Es ist zwar grundsätzlich richtig, dass gemäß § 10 5. 2 der Heilmittel-Richtlinie wegen grup
pendynamisch gewünschter Effekte oder im Sinne des Wirtschafthichkeitsgebots Gruppenthe
rapie zu verordnen ist, sofern Einzeltherapie medizinisch nicht zwingend geboten ist.

Ihr Schreiben könnte hier jedoch als genereller Aufruf verstanden werden, ärztlicherseits aus
schließlich Gruppentherapie zu verordnen, um sich eine bessere Position in einer etwaigen
Wirtschaftlichkeitsprüfung zu verschaffen.

Im Obrigen bitten wir zu bedenken, dass die ordnungsgemäße Durchführung einer Gruppen-
therapie nicht ausschließlich im Machtbereich der Logopädinnen und Logopäden liegt. Zum

Geschäftsstelle: Augustinusstr. 11 a. 50226 Frechen. Tel.: 02234/3795 30, Fax: 02234/3795 313, E-Mail; into@dbl-ev.de, http://www.db? evde

Bankverbindunq: Sparkasse Mainz, Konto-Nr.: 17830, BEZ: 550 501 20, IBAN: DE72 5505 0120 0000 017830, SWIFT-BIC: MALADES 1 MNZ
Postbank Koln, Konto-Nr.; 288 523 506, BEZ: 370 100 50, IBAN: DE49 3701 0050 0288 523S 06, SWIFTBIC: PBNKDEFF

USt-ldNr. DE 123489785



dbIfr
Deutscher
Bundesverband für
Logopädie e.V.

einen müssen überhaupt genügend Patienten mit dem geforderten Profil für die Bildung einer
Gruppe zur Verfügung stehen. Des Weiteren setzt eine Gruppentherapie stets eine Homogeni
tät der Teilnehmer voraus, die in unterschiedlicher Weise zum Ausdruck kommt, d.h. je nach
Therapieziel sind Faktoren wie Alter, Geschlecht, Störungsbild, Störungsbewusstsein, Motiva
tion und Interesse von Bedeutung.

Unter der Oherschrift „Mögliche Probleme“ stellen Sie dar, unter welchen Voraussetzungen
die Logopädinnen und Logopäden von der Durchführung einer vom Arzt verordnenden Grup
penthcrapie absehen und stattdessen eine Einzeltherapie durchführen können. Inhaltlich kön
nen wir uns dieser Aussage in vollem Umfang anschließen. Sie entspricht der Regelung des §
16 Abs. 5 der Heilmittel-Richtlinie. Ihre Ausfthrungen könnten jedoch auch so verstanden
werden, dass sich Logopädinnen und Logopäden weigern Gruppentherapien durchzuführen.
Aus unserer Sicht kann die Uberschrift „Mögliche Probleme“ und Ihr ausdrücklicher Hinweis
auf die l3ehandlungspflicht ein solches Missverständnis hervolTufen.

Des Weiteren informieren Sie darüber, dass jeder Heilmittelerbringer im Rahmen seiner Zulas
sung durch die gesetzlichen Krankenkassen zur Abgabe von Gruppentherapien verpflichtet
sei. Auch dieser Aussage können wir uns anschließen. Wir bitten jedoch zu berücksichtigen,
dass die Durchführung einer Gruppentherapie in erster Linie von Faktoren abhängt, welche die
Logopädinnen und Logopäden nicht beeinflussen können, wie z.B. ob überhaupt genügen Pati
enten vorhanden sind bei denen eine Gruppenbehandlung aus fachlicher Sicht in Frage komm
t.so verweisen Sie in Ihrem Rundschreiben auch schon auf bestimmte Indikationen.

Für den Bereich Logopädie machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass bilinguale Er
ziehung keine Indikation für die Verordnung einer Sprachtherapie sei. Unseres Erachtens nach
ist hier eine differenzierte Betrachtungsweise erforderlich.

Bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern kann ebenso wie bei einsprachig aufwachsenden
Kindern eine spezifische Sprachentwicklungsverzögerung auftreten. Im Rahmen der Sprach
diagnostik ist daher hei mehrsprachig aufwachsenden Kindern die mangelnde Sprachkenntnis
in einer Sprache von der spezifischen Sprachentwicklungsverzögerung zu unterscheiden.Jm
Weiteren erlaube ich mir, auf das Positionspapier des Deutschen Bundesverbandes für Logo
pädic zum Thema „Mehrsprachigkeit und Spracherwerb“ zu verweisen.

Wir bitten daher, die entsprechenden Formulierungen nochmals zu überdenken,

Mit Freundlichen Grüßen

Deutscher Bundesverband
für Logopädie e.V.

(x.U4
Christiane Hoffschildt
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Mehrsprachigkeit und Spracherwerb

dbl — Positionspapier (Oktober 2006)

Die Podiumsdiskussion des 6. wissenschaftlichen Kongresses des CPLOL1 (Berlin, September
2006) ist in den nachfolgenden Kernaussagen zusammengefasst; sie geben
Forschungsergebnisse wieder, die von folgenden Wissenschaftlern vorgetragen und diskutiert
wurden: Prof. PhD Michel Paradis, Mc Gill University Montreal, Kanada; Prof. Dr. Rosemarie
Tracy, Universität Mannheim, Deutschland; PhD Eva-Kristina Salameh, Universitätskfinikum
MAS, Malmö, Schweden.

Der Spracherwerb von Kindern (monolingual wie mehrsprachig) ist von der Qualität und
Quantität des Inputs abhängig:
> Qualität des Inputs: Kinder lernen eine Sprache in der Qualität, wie sie von den

Gesprächspartnern der Kinder gesprochen wird.
Quantität des Inputs: das Kind im Spracherwerb kommt so häufig in Kontakt mit der zu
erwerbenden Sprache, dass die kommunikative Notwendigkeit besteht, die zu erwerbende
Sprache zu gebrauchen.

Eltern unterstützen den Spracherwerb ihrer mehrsprachig aufwachsenden Kinder,
> wenn sie in der Sprache mit ihrem Kind sprechen, mit der sie sich identifizieren und die sie

am besten beherrschen (Qualität!), und
wenn sie zusätzlich ihren Kindern die Möglichkeit geben, ausreichend Kontakt mit einer
weiteren, zu erwerbenden Sprache zu haben und diese in diversen Kontexten auf
unterschiedlichste Weise zu gebrauchen (Quantität!).

AUe Kinder brauchen gute Sprachkompetenzen in ihrer Erstsprache als Basis für den Erwerb
weiterer Sprachen und für einen erfolgreichen Start in der Schule.

Der Besuch einer Kindertageseinrichtung unterstützt Kinder, die eine Umgebungssprache in
der Kindertageseinrichtung zusätzlich zur Erstsprache erwerben, wenn sie dort im Umgang
mit komptetenten Sprachern der Umgebungssprache die kommunikative Notwendigkeit
erleben, die Umgebungssprache zu gebrauchen.

Die Rahmenbedingungen, in denen ein Kind seine Erstsprache und weitere Sprachen erwirbt,
unterscheiden sich (möglicherweise) je nach kulturellem Hintergrund. Die Beratung von Eltern
mehrsprachiger Kinder ist deshalb effektiver, wenn sie die kulturspezifischen Besonderheiten
der Rahmenbedingungen des Spracherwerbs berücksichtigt.

- Der Spracherwerbsver!auf mehrsprachig aufwachsender Kinder ist nicht generell langsamer
als der monolingual aufwachsender Kinder, u.U. kann sich der Erwerb der einen Sprache
sogar beschleunigend auf den Erwerb der anderen Sprache auswirken.

Wenn Kinder zwei oder mehrere Sprachen in unterschiedlichem Entwicklungstempo
erwerben, unterscheidet sich dies von den sprachlichen Problemen von Kindern mit
spezifischen Sprachentwicklungsstörungen (5SES). Mehrsprachigkeit ist keine Ursache für
eine sSES.

Die Sprachdiagnostik von mehrsprachigen Kindern muss immer alle Sprachen des Kindes
umfassen, um mangelnde Sprachkenntnisse in einer Sprache von einer sSES mehrsprachiger
Kinder abgrenzen zu können. Eine sSES betritt dabei immer alle Sprachen eines
mehrsprachigen Kindes.

Mehrsprachig aufwachsende Kinder können wie monolingual aufwachsende Kinder eine sSES
entwickeln. Dabei werden bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern mit einer sSES häufig
höhere Schweregrade festgestellt als bei monolingualen Kindern mit einer sSES.

comit Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopdes de union Europenne
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Gemeinsame Informationen der Thüringer Krankenkassen und der Kassenirztlichen Vereinigung Thüringen
zur Verordnung von Heilmitteln

LOGOPÄDIE UND ERGOTHERAPIE BEI KINDERN IM VORSCHUL- UND SCHULALTER

Auf Grund der nach wie vor aktuellen Situation, dass Therapeuten. Kindergärten, Schulen, Förderzentren und
Eltern für Leistungen zur Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung werben und sogar einfordern, liegt im
heutigen Artikel nochmals der Fokus auf der Verordnung von Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie sowie
Ergotherapie insbesondere bei Kindern im Vorschul- und Schulalter.

Logopädische Behandlungen

Beachten Sie bitte unbedingt, dass vor der Verordnung von logopädischen Behanlungen eine
Eingangsdiagnostik durchgeführt werden muss (nicht zu verwechseln mit der vom Heilmitteitherapeuten
im Rahmen der Heilmittelerbringung vorgeschalteten Erstbefundu ng). Dabei sind störungsbildabhängig
die in den Heilmitteirichtlinien (Ziffer 19) aufgelisteten Maßnahmen durchzufiihren. Die Maßnahmen wie z.B.
Tonaudiogramme, Organbefunde und die Ermittlung des Sprachstatus können, wenn Sie diese nicht selbst
durchführen, veranlasst werden. Alternativ können zeitnah erhobene Fremdbefunde herangezogen werden.

Auch vor Folgeverordnungen oder bei Verordnungen außerhalb des Regelfalls ist die erneute
störungsbildabhängigc Erhebung eines aktuellen Befundes unbedingt erforderlich. Nur so werden die verbindliche
n Vorgaben der Heilmittel-Richtlinien eingehalten.

Voraussetzung für die Verordnung von Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie (lt. Heilmittelkatalog) ist die
medizinische Indikation:

Nach den 1-teilmittel-Richtlinien dürfen Sie die Stirnrn-, Sprech- und Sprachtherapie nicht verordnen bei:

-Entwicklungsbedingter Sprechunflüssigkeit im Kindesalter
-Lese- und Rechtschreibschwäche sowie sonstigen isolierten Lernstörungen
-nicht krankhaftem Verlauf des Stimmbruchs (Stimmtherapie)
-allen psychothcrapeutischen Behandlungsformen, die Regelungsgegenstand der Psychotherapie-Richtlinien sind.

Darüber hinaus ist auch eine billinguale Erziehung keine Tndikation für die Verordnung einer Sprachtherapie.

Ergotherapeutische Behandlungen

Hinsichtlich der Verordnung von Ergotherapie sind entsprechende Maßstäbe anzusetzen.
Insbesondere im Vorschulalter werden entwicklungsbedingtc Defizite der Kinder häufig durch Heilpädagogen in
den Kindertageseinrichtungen ausgeglichen. Insofern sollten Sie immer genau prüfen, ob ein tatsüchlich
krankhafter Hintergrund besteht, bevor Sie eine entsprechende Ergotherapie-Verordnung ausstellen.

Die Verordnung von Logopädie und/oder Ergotherapie neben einer heilpädagogischen/sonderpädagogischen
Maßnahme ist nur nach strikter medizinischer Indikationsstellung möglich.

Die Verordnung von Logopädic und/oder Ergotherapie anstelle einer heilpädagogischenlsonderpädagogischen
Maßnahme ist unzulässig.

Liegt ein individueller Förder-und Behandlungsplan (bei Kornplexleistungen in der Frühförderung) vor, sollten Sie
sich diesen aushändigen lassen, um zu entscheiden, ob die bereits durchgeführten Behandlungen ausreichend sind.

Bitte differenzieren Sie unbedingt zwischen sozial und medizinisch begründeten Ursachen. Zu Lasten der
gesetzlichen Krankenversicherung dürfen ausschließlich Heilmittel für Indikationen mit medizinischem
Hintergrund verordnet werden.


